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[STEUERRECHT]

Grunderwerbsteueroptimierung bei
Zuwendungen an Privatstiftungen
Die Zuwendung von Wirtschaftsgütern an nicht gemeinnützige Privatstiftungen un-
terliegt grundsätzlich der Stiftungseingangssteuer. Eine Ausnahme besteht für Zu-
wendungen von Grundstücken, welche von der Stiftungseingangssteuer befreit sind,
die aber – bei inländischen Grundstücken – unter die Regelungen der Grunderwerb-
steuer fallen. Zusätzlich ist für diese Zuwendungen das „Stiftungseingangssteuer-
äquivalent“ vorgesehen. Hier bewirken die Änderungen der Grunderwerbsteuer mit
dem StRefG 2015/16 in aller Regel eine günstigere Besteuerung und eröffnen Opti-
mierungspotenzial. Zu beachten sind allerdings Querwirkungen zu anderen Steuern.
Von Andreas Kampitsch
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A. Historie der Besteuerung von
Grundstückszuwendungen

Die Besteuerung der Grundstückszuwendungen an
Privatstiftungen unterliegt einer wechselvollen Ge-
schichte. Bis zur Aufhebung der Grundtatbestände
des ErbStG1) durch den VfGH2) waren auch Zuwen-
dungen an Privatstiftungen nach den Regelungen des
ErbStG zu behandeln und zu versteuern. Im GrEStG3)

bestand hingegen eine Befreiung für derartige
Zuwendungen (§ 3 Abs 1 Z 2 GrEStG idF vor
SchenkMG 20084)).5) Mit „Auslaufenlassen“ der vom
VfGH für die Neuregelung gesetzten Frist durch den
Gesetzgeber wären daher auch Zuwendungen an Pri-

1) Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz 1955 BGBl 1955/141.
2) VfGH 7. 3. 2007, G 54/06 ua; 15. 6. 2007, G 23/07 ua.
3) Grunderwerbsteuergesetz 1987 BGBl 1987/309.
4) Schenkungsmeldegesetz 2008 BGBl I 2008/85.
5) Die Erbschafts- oder Schenkungssteuer erhöhte sich für Grund-

stückszuwendungen jedoch um 3,5% oder 2% (abhängig von
dem Verwandtschaftsverhältnis des entferntest Begünstigten zum
Zuwendenden) des Werts der durch die Zuwendung erworbenen
Grundstücke (§ 8 Abs 4 ErbStG).
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vatstiftungen mit keiner Eingangssteuer mehr belastet
gewesen.

Mit dem SchenkMG 2008 wurde daher das StiftEG6)

erlassen, welches für Zuwendungen an privatrechtliche
Stiftungen eine Besteuerung iHv grundsätzlich 2,5%
vom zugewendeten Vermögen abzüglich Schulden und
Lasten vorsieht.7) Ähnlich der Regelungen im ErbStG
wurde die Zuwendung von inländischen Grundstücken
zusätzlich (zur „regulären“ Stiftungseingangssteuer) mit
3,5% des Werts des Grundstücks besteuert. Von der
GrESt waren die Grundstückszuwendungen weiterhin
befreit (§ 3 Abs 1 Z 8 GrEStG idF SchenkMG 2008).
Die Bemessungsgrundlage (der „Wert“ des Grund-
stücks, der sich an den Einheitswerten orientierte) führte
in der Folge zweimal zu einer Aufhebung der Bewer-
tungsbestimmung im StiftEG durch den VfGH.8)

Mit dem Budgetbegleitgesetz 20129) wurden Zu-
wendungen von Grundstücken durch Einführung ei-
ner Befreiungsbestimmung in § 1 Abs 6 Z 5 StiftEG
von der Stiftungseingangssteuer befreit, unterliegen
aber seither der GrESt (nach deren allgemeinen Rege-
lungen). Zusätzlich sieht § 7 Abs 2 GrEStG seither die
Erhöhung der GrESt im Falle von bestimmten Erwer-
ben um das Stiftungseingangssteueräquivalent iHv
2,5% vor. Weiterhin wurde jedoch – wie im GrEStG
bis zur Novelle BGBl I 2014/36 generell – vor allem
in Fällen unentgeltlicher Zuwendungen an den Ein-
heitswert als Bemessungsgrundlage angeknüpft.

Dies führte in der Folge zur Aufhebung der Bewer-
tungsbestimmung des § 6 GrEStG idF vor BGBl I 2014/
36 durch den VfGH10) und kurz vor dem Auslaufen der
vom VfGH gesetzten Frist zur Novellierung der GrESt
durch BGBl I 2014/36, welche eine Differenzierung der
Bemessungsgrundlage für Erwerbe innerhalb und au-
ßerhalb des Familienverbands vorsah. Während inner-
halb der Familie immer eine begünstigte Bemessungs-
grundlage in Höhe des dreifachen Einheitswerts, be-
grenzt mit 30% des gemeinenWerts, und ein begünstig-
ter Steuersatz iHv 2% zur Anwendung gelangten (§ 4
Abs 1 Z 1 GrEStG),11) war außerhalb des Familienkrei-
ses die Mindestbemessungsgrundlage stets der gemeine
Wert. Da Privatstiftungen niemals zum begünstigten
Familienkreis zählten,12) kamen für diese stets als Min-
destbemessungsgrundlage der gemeine Wert des
Grundstücks (§ 3 Abs 1 Z 3 lit a GrEStG idF BGBl I
2014/36) und ein Steuersatz iHv 3,5% (§ 7 Abs 1 Z 3
GrEStG idF BGBl I 2014/36) zur Anwendung. Für den
Fall, dass der Wert der Gegenleistung geringer als der
halbe gemeine Wert des Grundstücks war, erhöhte sich
die Steuer um 2,5% der Bemessungsgrundlage. Im Er-
gebnis unterlagen Grundstückszuwendungen an eine
Privatstiftung nach der Rechtslage idF BGBl I 2014/36
einer GrESt iHv 6% des gemeinen Werts,13) bei Hinzu-
rechnung der Eintragungsgebühr nach GGG14) (die
ebenfalls zwischen Erwerben innerhalb und außerhalb
eines – eigens definierten – Familienkreises unterschei-
det) ergab sich ein „Abrieb“ iHv in Summe 7,1% des
gemeinen Werts des Grundstücks.15) Da der GrESt nur
Erwerbe „inländische[r] Grundstücke“ (§ 1 Abs 1
GrEStG) unterliegen, nach § 1 Abs 6 Z 5 StiftEG Zu-
wendungen von Grundstücken aber generell steuerbe-
freit sind, fällt für die Zuwendung von ausländischen
Grundstücken keine (österreichische) Steuer an.16)

B. Neuregelung im GrEStG
mit dem StRefG 2015/16

Ein Eckpunkt des StRefG 2015/1617) war eine weitere
Änderung der GrESt, welche sich in ihren Grundzügen
und bezogen auf die Privatstiftung überblicksmäßig
wie folgt darstellt:18)

Ü Einführung des Grundstückswerts – berechnet nach
der GrWV,19) höchstens der nachgewiesene ge-
meine Wert – als Mindestbemessungsgrundlage
(vor allem für unentgeltliche Erwerbe).

Ü Definition der „unentgeltlichen“, „teilentgeltlichen“
und „entgeltlichen“ Erwerbe in Abhängigkeit vom
Verhältnis des Werts der Gegenleistung zum
Grundstückswert.

Ü Definition von ex lege stets unentgeltlichen Erwer-
ben.

Ü Begünstigter Stufentarif für unentgeltliche Erwerbe
bzw für den unentgeltlichen Teil von teilentgeltli-
chen Erwerben bis zu einer Bemessungsgrundlage
von E 400.000,–.

Ü Neuregelung des Stiftungseingangssteueräquiva-
lents: Dieses fällt nur bei unentgeltlichen und teil-
entgeltlichen Erwerben an und beträgt weiterhin
2,5%. Anders als bisher bildet die Bemessungs-
grundlage jedoch die Differenz zwischen Grund-
stückswert und Gegenleistung.

Ü Sonderregelungen bestehen weiterhin für Erwerbe
von land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken
(auf diese wird nachfolgend nicht weiter eingegan-
gen).

1. Grundstückswert

Die Ermittlung des Grundstückswerts kann auf drei
verschiedene Arten erfolgen (§ 4 Abs 1 GrEStG iVm
GrWV): Als Summe des hochgerechneten (anteiligen)
Bodenwerts und des (anteiligen) Werts des Gebäudes,
wie sie sich aus § 2 GrWV ergibt (Pauschalwertmo-
dell), oder auf Basis eines Immobilienpreisspiegels (seit
1. 1. 2017 jener der Statistik Austria) mit einem Ab-
schlag iHv 28,75% (§ 3 GrWV). Sofern ein niedrigerer
gemeiner Wert als jener der GrWV nachgewiesen
wird, ist dieser anzuwenden. Nach der gesetzlichen
Konzeption bildet der nachgewiesene gemeine Wert
somit den Höchstwert für den Grundstückswert, in al-
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6) Stiftungseingangssteuergesetz BGBl I 2008/85.
7) Die Erhöhungstatbestände des § 2 Abs 1 Satz 2 StiftEG außer Acht

gelassen.
8) VfGH 2. 3. 2011, G 150/10; 30. 11. 2011, G 111, 112/11.
9) BGBl I 2011/112.

10) VfGH 27. 11. 2012, G 77/12.
11) Sonderregelungen bestanden für land- und forstwirtschaftliche

Grundstücke.
12) BMF 11. 11. 2014, Vorgangsweise bei verschiedenen Sachverhal-

ten im Zusammenhang mit der Neufassung des Grunderwerb-
steuergesetzes durch das Bundesgesetz BGBl I 2014/36, BMF-
010206/0101-VI/5/2014 Pkt 6.5.

13) Siehe etwa beiMalle/Ludwig, Zuwendungen an Privatstiftungen: Ist
das Stiftungseingangssteueräquivalent noch zeitgemäß? PSR
2014, 128 (129); Marschner, Neuregelung der Grunderwerbsteuer
– Auswirkungen auf Stiftungen, ZFS 2014, 63 (63 f).

14) Gerichtsgebührengesetz BGBl 1984/501.
15) Marschner, ZFS 2014, 64.
16) Marschner, Optimierung der Familienstiftung3 (2015) Rz 662.
17) Steuerreformgesetz 2015/16 BGBl I 2015/118.
18) Siehe auch Bodis, StRefG 2015/16 – GrEStG-Änderungen und

Auswirkungen auf Stiftungen, ZFS 2015, 185 (185 ff).
19) Grundstückswertverordnung BGBl II 2015/442.



ler Regel wird der Grundstückswert unter dem gemei-
nen Wert liegen.20)

2. Art des Erwerbs

a) Unterscheidung in „unentgeltlich“,
„teilentgeltlich“ und „entgeltlich“

Gerade bei Übertragungen von Grundstücken gegen
(geringe) Gegenleistungen an Privatstiftungen war in
der Vergangenheit (bis zum Budgetbegleitgesetz
2012) strittig, inwieweit hier „unentgeltliche“ Zuwen-
dungen vorliegen, die unter das StiftEG fallen, oder
entgeltliche Vorgänge, die (ausschließlich) der GrESt
zu unterwerfen wären.21) Bis zur Neuregelung der
GrESt mit dem StRefG 2015/16 sah § 7 Abs 2 GrEStG
vor, dass das Stiftungseingangssteueräquivalent dann
anfällt, wenn der Wert der Gegenleistung geringer als
der halbe gemeine Wert des Grundstücks ist.

Nunmehr unterscheidet § 7 Abs 1 Z 1 lit a GrEStG
zwischen „unentgeltlichen“, „teilentgeltlichen“ und
„entgeltlichen“ Erwerben, wobei die Einstufung abhän-
gig ist von der Gegenleistung. Beträgt die Gegenleis-
tung nicht mehr als 30% des Grundstückswerts, ist
der Erwerb als unentgeltlich, beträgt sie hingegen mehr
als 70% des Grundstückswerts, so ist der Erwerb als
entgeltlich einzustufen. Bei einer dazwischenliegenden
Gegenleistung gilt der Erwerb als teilentgeltlich.

Darüber hinaus normieren § 7 Abs 1 Z 1 lit b und c
GrEStG, dass gewisse Arten von Erwerben stets als un-
entgeltlich gelten. Da eine Privatstiftung auch weiter-
hin nicht zum begünstigten Familienkreis (definiert in
§ 26 a GGG) zählt, kann für Grundstückszuwendun-
gen an eine Privatstiftung ausschließlich die Bestim-
mung des § 7 Abs 1 Z 1 lit b GrEStG zur Anwendung
gelangen, welche (die meisten)22) Erwerbe von Todes
wegen als unentgeltliche Erwerbe einstuft: Jedenfalls
als unentgeltlich gelten die Hauptanwendungsfälle
des Erbanfalls und des Vermächtnisses.

Ist eine Gegenleistung vorhanden, deren Höhe aber
nicht zu ermitteln ist, dann gilt der Erwerb als teil-
entgeltlich, wobei die Gegenleistung iHv 50% des
Grundstückswerts angenommen wird (§ 7 Abs 1 Z 1
lit d GrEStG). Der Wert der Gegenleistung richtet sich
nach § 5 GrEStG. So stellen – neben einem vereinbar-
ten Kaufpreis (zu diesem gehört bei Option nach § 6
Abs 2 UStG auch eine dem Erwerber in Rechnung ge-
stellte USt23))24) – vor allem vorbehaltene Nutzungen
(Fruchtgenussrecht,25) Wohnrecht26)) eine Gegenleis-
tung für Zwecke der GrESt dar.

b) Rechtsfolgen
Die Unterscheidung in die verschiedenen Arten von
Erwerben – die auch systematisch bei den Regelungen
über die Steuersätze getroffen wird (§ 7 GrEStG) – hat
Relevanz für den anzuwendenden Steuersatz und für
die Frage, ob ein Stiftungseingangssteueräquivalent an-
fällt oder nicht (siehe hierzu gleich unter B.3).

Sofern ein unentgeltlicher Erwerb vorliegt, kommt
für eine Bemessungsgrundlage bis zu E 400.000,– ein
begünstigter Stufentarif zur Anwendung (§ 7 Abs 1
Z 2 lit a GrEStG):

Bemessungsgrund-
lage (in Euro) Steuer Steuerberechnung

0 bis 250.000 0,5% GW * 0,5%

ab 250.000 bis
400.000

2,0% (GW – 250.000) * 2%
+ 1.250

Tabelle 1

Darüber hinaus ist auch bei unentgeltlichen Erwerben
der „Normalsteuersatz“ von 3,5% anzuwenden. Die
Bemessungsgrundlage bei unentgeltlichen Erwerben
bildet der Grundstückswert.27) Bei ex lege unentgeltli-
chen Erwerben sind allfällige Gegenleistungen (Über-
nahme von Schulden, Einräumung von Fruchtgenuss-
oder Wohnrechten) in welcher Höhe auch immer für
die Ermittlung der Grunderwerbsteuer unbeachtlich.28)

Entgeltliche Erwerbe unterliegen dem Normal-
steuersatz iHv 3,5% (§ 7 Abs 1 Z 3 GrEStG), wobei
als Bemessungsgrundlage die Gegenleistung, mindes-
tens aber der Grundstückswert heranzuziehen ist (§ 4
Abs 1 Satz 1 GrEStG). Unter fremden Dritten wird al-
lerdings, da der Grundstückswert (theoretisch) mit
dem gemeinen Wert gedeckelt ist, in aller Regel der
(höhere) Wert der Gegenleistung die Bemessungs-
grundlage bilden (vor allem dann, wenn zur umsatz-
steuerpflichtigen Veräußerung nach § 6 Abs 2 UStG
optiert wird).

Teilentgeltliche Erwerbe werden für die Anwen-
dung des Steuersatzes in einen unentgeltlichen und ei-
nen entgeltlichen Teil aufgespalten, wobei für den un-
entgeltlichen Teil der progressive Tarif zur Anwen-
dung gelangt, für den entgeltlichen Teil der Normal-
steuersatz iHv 3,5% (§ 7 Abs 1 Z 2 lit a UAbs 2
GrEStG). Zur Illustration darf hier auf das (für Privat-
stiftungen modifizierte) Beispiel in den ErläutRV zum
StRefG 2015/1629) verwiesen werden:

Stifter A wendet der B-Privatstiftung ein Grundstück
mit einem Grundstückswert (GW) von 200.000 gegen
Übernahme der darauf lastenden Schulden in Höhe
von 80.000 zu. Da die Gegenleistung 40% des GW be-
trägt, ist der Erwerbsvorgang zu 40% entgeltlich und zu
60% unentgeltlich, wobei (ohne Berücksichtigung des
Stiftungseingangssteueräquivalents) für den entgeltli-
chen Teil der „Normalsteuersatz“ iHv 3,5% und für
den unentgeltlichen Teil der Stufentarif zur Anwendung
gelangt. Ü
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20) Wilplinger/Woditschka, Widmungen von Immobilien an Privatstif-
tungen, in Wiedermann/Wilplinger (Hrsg), Die Vermögensnachfolge
im Steuerrecht (2017) 181 (183).

21) Vgl VwGH 30. 1. 2013, 2012/17/0055, und Bodis, Gemischte
Grundstückszuwendungen an Privatstiftungen – Verhältnis zwi-
schen GrEStG und StiftEG durch VwGH geklärt, RdW 2013, 241
(241 ff).

22) Siehe hierzu Fraberger/Kampitsch, Steuerliche Fragestellungen bei
erbrechtlichen Immobilienerwerben, JEV 2016, 67 (69 f).

23) Umsatzsteuergesetz 1994 BGBl 1994/663.
24) VwGH 13. 5. 2004, 2001/16/0017; 2001/16/0434; Fellner, Grund-

erwerbsteuer § 5 Rz 6a (15. Lfg, Sep 2016) mwN.
25) VwGH 4. 12. 2003, 2003/16/0091.
26) VwGH 31. 3. 2011, 2007/15/0158.
27) Dies ergibt sich grundsätzlich aus § 7 Abs 1 Z 2 lit a GrEStG, sowie

– seit AbgÄG 2015 BGBl I 2015/163 – für die ex lege als unentgelt-
lich zu behandelnden Erwerbe des § 7 Abs 1 Z 1 lit b und c GrEStG
klarstellend auch aus § 4 Abs 1 Satz 2 GrEStG.

28) Fellner, Grunderwerbsteuer § 7 Rz 6 (15. Lfg, Sep 2016).
29) ErläutRV 684 BlgNR 25. GP 37.



Entgeltlicher Teil (unterliegt Normalsteuersatz):
80.000 * 3,5% = 2.800

Unentgeltlicher Teil (unterliegt Stufentarif):
120.000 * 0,5% = 600

3. Stiftungseingangssteueräquivalent

a) Anfall bei Un- und Teilentgeltlichkeit
des Erwerbs

Der Gesetzgeber hat auch in der neuen Rechtslage die
Regelungen zum Stiftungseingangssteueräquivalent
beibehalten, diese aber entsprechend angepasst. Nun-
mehr fällt das Stiftungseingangssteueräquivalent iHv
2,5% bei unentgeltlichen und teilentgeltlichen Erwer-
ben von Grundstücken an. Als Bemessungsgrundlage
dient der Unterschiedsbetrag zwischen dem Grund-
stückswert und einer allfälligen Gegenleistung (§ 7
Abs 2 GrEStG).

Das Stiftungseingangssteueräquivalent fällt dann
an, wenn der zugrunde liegende Erwerb durch die Pri-
vatstiftung als unentgeltlich oder teilentgeltlich einzu-
stufen ist. Jedenfalls zur Anwendung gelangt es dem
Grunde nach bei den nach ex lege als unentgeltlich
zu behandelnden Erwerben des § 7 Abs 1 Z 1 lit b
GrEStG von Todes wegen. In allen anderen Fällen ist
zu beachten, dass die Anwendbarkeit des Stiftungsein-
gangssteueräquivalents maßgeblich von der Höhe der
Gegenleistung abhängt. Nur wenn diese maximal 70%
des Grundstückswerts ausmacht (Grenze für die Teil-
entgeltlichkeit), ist ein Stiftungseingangssteueräquiva-
lent zu entrichten.30)

b) Höhe des Stiftungseingangssteueräquivalents

Darüber hinaus ist die Höhe der Gegenleistung
relevant für die Frage, in welcher Höhe das
Stiftungseingangssteueräquivalent anfällt, da sich die
Bemessungsgrundlage – wie ausgeführt – als Unter-
schiedsbetrag zwischen Grundstückswert und Gegen-
leistung ergibt. Je höher daher die Gegenleistung, desto
niedriger das Stiftungseingangssteueräquivalent. Ähn-
lich wie die Stiftungseingangssteuer zielt das Stiftungs-
eingangssteueräquivalent nunmehr also auf die „Berei-
cherung“ der Stiftung ab.31)

Zu unterscheiden ist zwischen jenen Erwerben, bei
denen sich die Un- oder Teilentgeltlichkeit aus der Ge-
genüberstellung zwischen Grundstückswert und Ge-
genleistung ergibt, und jenen Erwerben von Todes we-
gen, die bereits ex lege als unentgeltlich anzusehen sind.

Bei Ersteren beträgt der Mindestbetrag des Stif-
tungseingangssteueräquivalents 2,5% von 30% des
Grundstückswerts.32) Bei ex lege unentgeltlichen Er-
werben von Todes wegen gem § 7 Abs 1 Z 1 lit b
GrEStG kann das Stiftungseingangssteueräquivalent –
bei entsprechend hoher Gegenleistung – selbst bei An-
wendbarkeit dem Grunde nach null betragen, wenn die
Gegenleistung gleich hoch oder höher als der Grund-
stückswert ist. Dass die Gegenleistung für die Einord-
nung als unentgeltlich in diesen Fällen ohne Relevanz
ist, schlägt mE nicht auf die Frage der Höhe des Stif-
tungseingangssteueräquivalents durch. Da dieses –
nach der neuen Rechtslage – die Bereicherung der Stif-
tung erfasst, sollten Gegenleistungen auch bei Erwer-
ben von Todes wegen berücksichtigt werden und folg-

lich die Bemessungsgrundlage bis auf null mindern
können.33)

Für das unter B.2.b zitierte Beispiel ergibt sich daher
das folgende Stiftungseingangssteueräquivalent:

2,5% von GW abzgl Gegenleistung:
(200.000–80.000) * 2,5% = 3.000

In Summe beträgt die Grunderwerbsteuer daher
6.400.

4. Zwischenergebnis

Die Höhe der GrESt bei Grundstücksübertragungen an
Privatstiftungen hängt daher von den folgenden Fakto-
ren ab:
Ü Erwerbe von Todes wegen: Bei den gängigen Erwer-

ben von Todes wegen (Erbanfall, Vermächtnis) liegt
grunderwerbsteuerlich ex lege stets ein vollständig
„unentgeltlicher“ Erwerb vor, der zu einem begüns-
tigten Steuersatz (Stufentarif bis E 400.000,– Be-
messungsgrundlage), einer (mintunter) günstigeren
Bemessungsgrundlage (Grundstückswert) und
(nachteilig) zum Anfall eines Stiftungseingangs-
steueräquivalents dem Grunde nach führt. Dessen
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30) Varro, Die Auswirkungen der GrEStG-Änderungen (StRefG 2015/
16) auf Stiftungen, JEV 2015, 92 (93 f) zufolge ist die Regelung
des § 7 Abs 2 GrEStG teleologisch zu reduzieren, sodass das Stif-
tungseingangssteueräquivalent nur dann anfalle, wenn die Gegen-
leistung weniger als 50% des Grundstückswerts beträgt (ähnlich
auch Schimmer/Stückler, Änderungen der Grunderwerbsteuer
durch das AbgÄG 2015 und durch das GG 2015, ÖStZ 2016, 5
[7]). Diese Auffassung stützt sich darauf, dass das Stiftungsein-
gangssteueräquivalent nur dann zur Anwendung kommen soll,
wenn dem Grunde nach Stiftungseingangssteuer anfallen würde
(was nach Auffassung der StiftR 2009 Rz 313 dann der Fall wäre,
wenn die Gegenleistung unter 50% des gemeinen Wertes läge).
Hieraus ergeben sich jedoch Fragen der Wertmaßstäbe: Welcher
Gegenleistungsbegriff (stiftungseingangssteuerlicher oder grunder-
werbsteuerlicher) und welcher „Wert“ (Grundstückswert oder ge-
meiner Wert) bilden das Vergleichspaar? Für die weitere Analyse
wird daher davon ausgegangen, dass das Stiftungseingangs-
steueräquivalent immer dann anfällt, wenn ein grunderwerbsteuer-
lich „teilentgeltlicher“ Erwerb vorliegt.

31) Die Bemessungsgrundlage für die Stiftungseingangssteuer ergibt
sich nach § 1 Abs 5 StiftEG als Differenz zwischen zugewendetem
Vermögen nach Abzug dazu in wirtschaftlicher Beziehung stehen-
der Schulden und Lasten. Im GrEStG kommt der Frage, ob auch
eine „objektive“ Bereicherung (ohne Bereicherungswillen) zum An-
fall eines Stiftungseingangssteueräquivalents führt, anders als im
StiftEG jedoch keine Bedeutung zu. Vgl hierzu die Auffassung der
Finanzverwaltung in StiftR 2009 Rz 312. Dies würde auch einen „lu-
cky buy“ mitunter der Stiftungseingangssteuer unterwerfen; dies
wird jedoch von der hA abgelehnt und zusätzlich ein „Bereiche-
rungswille“ des Zuwendenden gefordert; s bei Ludwig in N. Ar-
nold/Ludwig (Hrsg), Stiftungshandbuch2 (2013) Rz 5/27 mwN; s
auch Marschner, Optimierung3 Rz 591. § 7 Abs 2 GrEStG richtet
sich demgegenüber ausschließlich nach der Art des Erwerbs, der
sich – von § 7 Abs 1 Z 1 lit b GrEStG abgesehen – aus dem objekti-
ven Verhältnis zwischen Gegenleistung und Grundstückswert er-
gibt.

32) Dies ist bei einer Gegenleistung iHv 70% des Grundstückswerts der
Fall. Ein niedrigeres Stiftungseingangssteueräquivalent ist nicht
denkbar, da, wenn die Gegenleistung mehr als 70% beträgt, ein
entgeltlicher Erwerb vorliegt, bei welchem kein Stiftungseingangs-
steueräquivalent mehr anfällt.

33) Fellner, Grunderwerbsteuer § 7 Rz 6 (15. Lfg, Sep 2016) scheint
jedenfalls davon auszugehen, dass auch bei Erwerben von Todes
wegen eine Gegenleistung bestehen kann, die allerdings für die Be-
stimmung, welcher Erwerb denn nun vorliegt, irrelevant ist. So auch
zur Rechtslage nach SchenkMG 2008 zB Papst, „Wiederbelebung“
der GrESt, in Fraberger/Petritz (Hrsg), SWK-Spezial – Das neue
Schenkungsmeldegesetz (2008) 22 (28), der „zB mitübernommene
Schulden“ als – auch nach der seinerzeitigen Rechtslage nicht be-
achtliche – Gegenleistung bei Erwerben von Todes wegen nennt.
Bei der Stiftungseingangssteuer sind mitübertragene Schulden bei
Erwerben von Todes wegen von der Bemessungsgrundlage eben-
falls abzuziehen (s hierzu Bruckner, Zweifelsfragen zur Stiftungsein-
gangssteuer, PSR 2009, 85 [90 f]).
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Höhe richtet sich nach dem Unterschiedsbetrag
zwischen Grundstückswert und Gegenleistung.

Ü Erwerbe unter Lebenden: Bei Erwerben unter Le-
benden hat eine Abgrenzung nach der Höhe der
Gegenleistung zu erfolgen. Der Vorteil einer Ein-
stufung als „unentgeltlich“ besteht in der Anwen-
dung des Stufentarifs, der Nachteil in der Anwen-
dung des Stiftungseingangssteueräquivalents. Die-
ses fällt bei entgeltlichen Erwerben nicht an, dem-
gegenüber ist jedoch auch der progressive Tarif
nicht anwendbar. Bei teilentgeltlichen Erwerben
ist der Stufentarif für den unentgeltlichen Teil, der
Normalsteuersatz hingegen für den entgeltlichen
Teil anwendbar; ebenfalls fällt ein Stiftungsein-
gangssteueräquivalent an. Dieses wird bei unent-
geltlichen und teilentgeltlichen Erwerben gleicher-
maßen auf Basis der Differenz zwischen Grund-
stückswert und Gegenleistung berechnet.

C. Grunderwerbsteueroptimierung
Bei den nachfolgenden Überlegungen zur Grunder-
werbsteueroptimierung wird davon ausgegangen, dass
der Grundstückswert und der Wert einer allfällig ver-
einbarten Gegenleistung eindeutig bestimmt und be-
stimmbar sind und folglich keine Bewertungsprobleme
bestehen.

1. Erwerbe von Todes wegen

Bei einem ex lege unentgeltlichen Erwerb (vor allem
Erbanfall, Vermächtnis) eines Grundstücks ist eine
Optimierung der GrESt schon aufgrund der Tatsache,
dass der Erwerb von dem Ableben einer Person ab-
hängt, schwierig. Als Faustregel gilt jedoch in diesem

Fall, dass die GrESt umso niedriger ist, je höher eine
allfällige von der Privatstiftung übernommene Gegen-
leistung ist, weil das Stiftungseingangssteueräquivalent
abhängig vom Ausmaß der Gegenleistung bis auf null
absinken kann. Je höher die Gegenleistung, desto nied-
riger daher die GrESt bei todeswegigen Zuwendungen
an Privatstiftungen.

2. Erwerbe unter Lebenden

Wie sich aus dem Vorstehenden ergibt, stellt die ver-
einbarte Gegenleistung den maßgeblichen Faktor für
die Höhe der GrESt bei Grundstücksübertragungen
an Privatstiftungen unter Lebenden dar. Je höher die
Gegenleistung, desto geringer das Stiftungseingangs-
steueräquivalent, bzw kann bei entsprechend hoher
Gegenleistung aufgrund der Einstufung als „ent-
geltlicher“ Erwerb dieses überhaupt vermieden wer-
den. Erkauft wird dies im Gegenzug durch die (teil-
weise) Nichtanwendbarkeit des Stufentarifs, wenn
die Gegenleistung 30% des Grundstückswerts über-
steigt und ein zumindest teilentgeltlicher Vorgang
vorliegt.

Bei Gegenüberstellung eines unentgeltlichen Er-
werbs (ohne jegliche Gegenleistung) und eines entgelt-
lichen Erwerbs zeigt sich, dass bis zu einem Grund-
stückswert von E 375.000,– die Einstufung als unent-
geltlicher Erwerb aufgrund der Steuerwirkung des
Stufentarifs günstiger ist als eine Einstufung als ent-
geltlicher Erwerb.

Dies ergibt sich aus der folgenden Gleichung
(Gleichsetzung der Formel für die GrESt bei unentgelt-
lichem Erwerb plus Stiftungseingangssteueräquivalent
mit der Steuerformel bei entgeltlichem Erwerb):

Gleichung 1: Gegenüberstellung unentgeltlicher Erwerb und entgeltlicher Erwerb

Aufgelöst nach dem Grundstückswert ergibt sich ein
Grundstückswert von E 375.000,–, ab dem ein ent-
geltlicher Erwerb grunderwerbsteuergünstiger als ein
unentgeltlicher Erwerb ist. Dass die Bemessungs-
grundlage für den Stufentarif auf der zweiten Stufe
liegen muss, ergibt sich aus der folgenden Überle-
gung: Da die Kombination von Stiftungseingangss-
teueräquivalent (2,5%) und Stufentarif auf der zwei-
ten Steuerstufe (2%) um einen Prozentpunkt über
dem Normalsteuersatz von 3,5% liegt, wird bei einer
auf der zweiten Steuerstufe liegenden Bemessungs-
grundlage die Steuerersparnis, die sich aus dem Teil
der Bemessungsgrundlage auf der ersten Steuerstufe
gegenüber einem entgeltlichen Erwerb ergibt,34) bei
höheren Bemessungsgrundlagen „konsumiert“. Die
maximale Steuerersparnis (semax) auf der ersten
Steuerstufe gegenüber dem entgeltlichen Erwerb be-
trägt 1.250:35)

Gleichung 2: Maximale Steuerersparnis auf der ersten Stufe
des Stufentarifs

Die maximale negative Steuerwirkung (sbmax) der zwei-
ten Stufe gegenüber dem entgeltlichen Erwerb beträgt
1.500:36) Ü

34) Hier liegt die Kombination aus Stiftungseingangssteueräquivalent
(2,5%) und Stufentarif (0,5%) um 0,5 Prozentpunkte unter dem Nor-
malsteuersatz.

35) Differenz zwischen den Steuersätzen (– 0,5 Prozentpunkte) multi-
pliziert mit der maximalen Bemessungsgrundlage, die auf der ersten
Steuerstufe liegt.

36) Differenz zwischen den Steuersätzen (ein Prozentpunkt) multipliziert
mit der maximalen Bemessungsgrundlage, die auf der zweiten
Steuerstufe liegt.
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Gleichung 3: Maximale Steuerbelastung auf der zweiten Stufe
des Stufentarifs

Die Ersparnis der ersten Steuerstufe wird daher bereits
auf der zweiten Steuerstufe konsumiert, die Bemes-
sungsgrundlagemuss auf der zweiten Steuerstufe liegen.

Ausgehend von dieser Überlegung könnte der
Grundstückswert, ab dem ein entgeltlicher Erwerb
günstiger als ein unentgeltlicher Erwerb ist, auch wie
folgt bestimmt werden:

Gleichung 4: Alternative Ermittlung des Grundstückswerts, bei
welchem ein unentgeltlicher Erwerb noch steueroptimal ist

Hierbei wird der Grundstückswert ausgehend von der
ersten Stufe des Stufentarifs berechnet. Addiert wird
jene Bemessungsgrundlage auf der zweiten Stufe des
Stufentarifs, ab der die Grunderwerbsteuerersparnis

der ersten Stufe (1.250) durch die zusätzliche Steuerbe-
lastung der zweiten Stufe (ein Prozentpunkt) vollstän-
dig konsumiert wird.

Eine Optimierungsmöglichkeit – durch Verminde-
rung des Stiftungseingangssteueräquivalents – besteht
in der Vereinbarung einer Gegenleistung im Ausmaß
von maximal 30% des Grundstückswerts. Dies ändert
die Einstufung als „unentgeltlicher“ Erwerb (und somit
die Anwendung des Stufentarifs) nicht, vermindert
aber das Stiftungseingangssteueräquivalent im Aus-
maß von 2,5% der Gegenleistung, dh, die Belastung
durch das Stiftungseingangssteueräquivalent beträgt
durchgerechnet nur 1,75% des Grundstückswerts.37)

Damit verschiebt sich die Vorteilhaftigkeit des unent-
geltlichen Erwerbs gegenüber einem entgeltlichen Er-
werb bis zu einem Grundstückswert von E 557.142,86.

Dies ergibt sich aus Gleichung 5 (wie oben, nur um
30% vermindertes Stiftungseingangssteueräquivalent).

Gleichung 5: Gegenüberstellung unentgeltlicher Erwerb (mit Gegenleistung iHv 30%) und entgeltlicher Erwerb

Zur Bestimmung der Stufe beim Stufentarif gelten die
Überlegungen zum unentgeltlichen Erwerb ohne Ge-
genleistung entsprechend.38)

Verkompliziert werden diese Vorteilhaftig-
keitsüberlegungen durch die Möglichkeit des teil-
entgeltlichen Erwerbs bei einer Gegenleistung über
30% bis 70% des Grundstückswerts. Die Effekte ei-
ner Gegenleistung in diesem Bereich sind die folgenden:

Verminderung des Stiftungseingangssteueräquiva-
lents iHv 2,5% der Gegenleistung sowie Verminderung
der GrESt in Höhe des Stufentarifs von der Gegenleis-
tung für den unentgeltlichen Teil; demgegenüber Er-
höhung der GrESt für den entgeltlichen Teil um
3,5% der Gegenleistung.

Bei einer Teilentgeltlichtkeit zeigt sich darüber hi-
naus der Effekt, dass der Teil der Bemessungsgrundlage,
der dem Stufentarif unterliegt, stets auch die Be-
messungsgrundlage für das Stiftungseingangssteuer-
äquivalent ausmacht. Weitergedacht bedeutet dies, dass
teilentgeltliche Erwerbe (im Vergleich zu unentgeltli-
chen Erwerben) dann steueroptimal sind, wenn der un-
entgeltliche Teil der ersten Stufe des Stufentarifs unter-
liegt, der Rest als entgeltlicher Teil dem Normalsteuer-
satz. Dies ist direkte Folge des Effekts, dass der unentgelt-
liche Teil gleichzeitig die Bemessungsgrundlage für das
Stiftungseingangssteueräquivalent bildet; nur auf der
ersten Stufe des Stufentarifs ist die Summe der Steuer-
sätze (0,5% + 2,5%= 3%) niedriger als derNormalsteuer-
satz. Schon auf der zweiten Stufe des Stufentarifs ergibt
sich eine höhere Steuerwirkung des unentgeltlichenTeils
gegenüber dem entgeltlichen Teil (2% + 2,5% = 4,5%).
Sohin ist ein teilentgeltlicher Erwerb dann steueropti-
mal, wenn die erste Stufe voll ausgenutzt wird und der
„Rest“ des Grundstückswerts der Besteuerung als ent-

geltlicher Teil unterliegt. Dies ist erstmals bei einem
Grundstückswert von rund E 357.142,86 möglich, da
erst bei diesemdermaximalmögliche unentgeltliche Teil
(< 70%) E 250.000,– beträgt:

Gleichung 6: Ermittlung des niedrigsten Grundstückswerts bei
teilentgeltlichem Erwerb mit vollständiger Ausnutzung der ers-
ten Stufe des Stufentarifs

Bei diesem Grundstückswert ist allerdings die Variante
eines unentgeltlichen Erwerbs (mit 30%Gegenleistung)
noch um E 1.607,14 steuergünstiger, da das Stiftungs-
eingangssteueräquivalent in beiden Varianten gleich
hoch ist, die Gegenleistung beim teilentgeltlichen Er-
werb jedoch demNormalsteuersatz unterliegt, während
beim unentgeltlichen Erwerb der über E 250.000,– hi-
nausgehende Teil der zweiten, progressiven Tarifstufe
mit 2,0% unterliegt (s Tabelle 2):39)

37) 70% von 2,5%.

38) Nunmehr betragen die Differenz zwischen den Steuersätzen auf der
ersten Stufe – 1,25 Prozentpunkte und die maximale Ersparnis auf
der ersten Stufe daher – 3.125, die Differenz auf der zweiten
Stufe 0,25 Prozentpunkte und die maximale Steuerbelastung auf
der zweiten Stufe daher 375, welche somit die Ersparnis der ersten
Stufe nicht konsumiert. Der Grundstückswert muss daher auf der
dritten Stufe des Stufentarifs liegen. Auf dieser Stufe entsprechen
sich Normalsteuersatz und Steuersatz des Stufentarifs, daher kon-
sumiert das (verringerte) Stiftungseingangssteueräquivalent (1,75%)
die Steuerersparnis, die sich aus der ersten und zweiten Stufe ergibt
(2.750). Demnach könnte der Grundstückswert, ab dem ein ent-
geltlicher Erwerb gegenüber einem unentgeltlichen mit einer Ge-
genleistung von 30% günstiger wird, auch wie folgt berechnet wer-
den: GW=400.000+2.750÷0,0175=557.142,86.

39) Da es sich hierbei um eine Grenzbetrachtung handelt, wird als Ge-
genleistung sowohl beim unentgeltlichen Erwerb als auch bei dem
teilentgeltlichen Erwerb eine Gegenleistung von 30% angesetzt.
Beim „ersten“ möglichen teilentgeltlichen Erwerb liegt die Gegen-
leistung nämlich nur minimal über 30%, im Ergebnis kann daher
derselbe Wert angesetzt werden.
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Art des Erwerbs Teilentgeltlicher Erwerb (GL > 30%) Unentgeltlicher Erwerb (GL = 30%)

Unentgeltlicher Teil/Erwerb 250.000 357.142,86

darauf Steuer 250.000 * 0,005 = 1.250 250.000,00 * 0,005 + 107.142,86 * 0,02
= 3.392,86

Entgeltlicher Teil 107.142,86 nicht anwendbar

darauf Steuer 107.142,86 * 0,035 = 3.750

BMGL StiftEStÄqu 250.000 357.142,86 * 0,70 = 250.000

StiftEStÄqu 250.000 * 0,025 = 6.250 250.000 * 0,025 = 6.250

Summe Steuer 11.250,00 9.642,86

Differenz 1.607,14

Tabelle 2

Bei höheren Grundstückswerten steigt bei einem un-
entgeltlichen Erwerb jedoch das Stiftungseingangs-
steueräquivalent zuzüglich der zweiten und dritten
Stufe des progressiven Tarifs im Gegensatz zum teil-
entgeltlichen Erwerb stetig an, weil bei Letzterem
durch eine höhere Gegenleistung das Stiftungsein-
gangssteueräquivalent/der unentgeltliche Teil stets
(gleich) niedrig gehalten werden kann. Somit ergibt

sich als vorteilhafte Variante eines Erwerbs bis zu ei-
nem Grundstückswert iHv rund E 485.714,29 ein un-
entgeltlicher Erwerb mit einer Gegenleistung iHv
30%, ab diesem Grundstückswert ist ein teilentgeltli-
cher Erwerb – mit einem unentgeltlichen Teil iHv
E 250.000,– – stets steuergünstiger als der unentgelt-
liche Erwerb. Dies ergibt sich aus der folgenden Glei-
chung:

Gleichung 7: Gegenübestellung unentgeltlicher Erwerb (mit um 30% verminderten Stiftungseingangssteueräquivalent und teile-
ntgeltlicher Erwerb mit unentgeltlichem Teil iHv E 250.000,–)

Aufgelöst nach dem Grundstückswert ergibt sich ein
Grundstückswert von E 485.714,29, ab dem ein teil-
entgeltlicher Erwerb (mit einem unentgeltlichen Teil
iHv E 250.000,–) grunderwerbsteuergünstiger als ein
unentgeltlicher Erwerb ist. Dass die Bemessungsgrund-
lage für den Stufentarif beim unentgeltlichen Erwerb auf
der dritten Stufe liegen muss, ergibt sich aus der folgen-
den Überlegung: Der sich bei einem Grundstückswert
iHv rund E 357.142,86 vorliegende Steuervorteil eines
unentgeltlichen Erwerbs mit einer Gegenleistung iHv
30% des Grundstückswerts von E 1.607,14 wird in der
Folge durch die um 0,25 Prozentpunkte höhere Besteue-
rung des unentgeltlichen Erwerbs auf der zweiten Stufe
des Stufentarifs konsumiert;40) da auf der Stufe jedoch
nur mehr E 42.857,14 „Rest“-Bemessungsgrundlage
zur Verfügung stehen, beträgt die Konsumation bis zu
einemGrundstückswert vonE 400.000,– lediglich rund
E 107,14; der Grundstückswertmuss daher auf der drit-
ten Stufe des Stufentarifs liegen:41)

Gleichung 8: Maximale Steuerbelastung bei Restbemessungs-
grundlage auf zweiter Stufe

Für den teilentgeltlichen Erwerb gilt Folgendes: 1) Die
Steuer auf den unentgeltlichen Teil beträgt stets
E 1.250,– (vollständige Ausnutzung der ersten Stufe des
Stufentarifs), 2) das Stiftungseingangssteueräquivalent
stets E 6.250,– (2,5% auf den unentgeltlichen Teil iHv
E 250.000,–); der entgeltliche Teil (= die Gegenleistung)

ergibt sich sohin als Differenz zwischenGrundstückswert
und E 250.000,–, dieser Teil ist mit 3,5% zu versteuern.

In der Folge ist noch zu untersuchen, ob ab einem
bestimmten Grundstückswert nicht auch der entgeltli-
che Erwerb steuergünstiger als ein teilentgeltlicher Er-
werb sein kann. Dies erklärt sich aus demEffekt, dass ab
einem gewissen Grundstückswert, die Gegenleistung
nicht mehr in dem Ausmaß erhöht werden kann, dass
der unentgeltliche Teil „nur“ mit der ersten Stufe des
progressiven Tarifs besteuert wird. Dies ist ab einem
Grundstückswert von rund E 833.333,33 der Fall:

Gleichung 9: Maximaler Grundstückswert, der bei einem teil-
entgeltlichen Erwerb einen unentgeltlichen Teil von
E 250.000,– ermöglicht

Ab diesem Grundstückswert fallen Teile des unentgelt-
lichen Erwerbs in die zweite (und in der Folge dritte)

40) Beim teilentgeltlichen Erwerb (mit einem unentgeltlichen Teil von
E 250.000,–) unterliegen diese Teile als entgeltlicher Teil dem Nor-
maltarif iHv 3,5%, beim unentgeltlichen Erwerb der zweiten Stufe
mit 2% und dem um 30% verringerten Stiftungseingangssteuer-
äquivalent (1,75%). Die Differenz beträgt daher 0,25 Prozentpunkte.

41) Auf der dritten Stufe besteht die Differenz zwischen dem unentgelt-
lichen Erwerb und dem teilentgeltlichen Erwerb im um 30% verrin-
gerten Stiftungseingangssteueräquivalent, dh aus 1,75 Prozent-
punkten. Demnach könnte der Grundstückswert, ab dem ein
teilentgeltlicher Erwerb (mit einem unentgeltlichen Teil von
E 250.000,–) gegenüber einem unentgeltlichen Erwerb mit einer
Gegenleistung von 30% günstiger wird, auch wie folgt berechnet
werden:
GW=400.000+ (1.607,14–107,14)÷0,0175=485.714,29.
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Stufe des progressiven Tarifs, weil die maximale Ge-
genleistung für einen teilentgeltlichen Erwerb mit
70% gedeckelt ist. In der zweiten und dritten Stufe
des progressiven Tarifs ergibt sich jedoch zusammen
mit dem Stiftungseingangssteueräquivalent eine hö-
here Besteuerung (4,5% bzw 6%), als dies beim entgelt-
lichen Erwerb der Fall wäre. Diese höhere Besteuerung
„frisst“ in der Folge mit steigenden Grundstückswerten
den Steuervorteil eines teilentgeltlichen Erwerbs auf
und führt dazu, dass ab einem Grundstückswert von
E 1.250.000,– der entgeltliche Erwerb (70% vom GW
< Gegenleistung < GW)42) durch die Privatstiftung
günstiger ist als der teilentgeltliche Erwerb.

Dies ergibt sich aus Gleichung 10.

Aufgelöst nach dem Grundstückswert ergibt sich
ein Grundstückswert von E 1.250.000,–, ab dem ein
entgeltlicher Erwerb grunderwerbsteuergünstiger als
ein teilentgeltlicher Erwerb (mit einer maximal mögli-
chen Gegenleistung iHv E 875.000,–)43) ist.

Gleichung 10: Gegenüberstellung teilentgeltlicher Erwerb und entgeltlicher Erwerb

Die Formel für den entgeltlichen Erwerb ist der Steuer-
satz multipliziert mit Grundstückswert.

Für den teilentgeltlichen Erwerb ergibt sich die For-
mel wie folgt: Der entgeltliche Teil ist maximiert, dh
mit 70% des Grundstückswerts, angenommen und
wird mit 3,5% versteuert. Der unentgeltliche Teil ergibt
sich als 30% des Grundstückswerts (da die Gegenleis-
tung 70% ausmacht), welcher mit dem Stufentarif ver-
steuert wird. Dass die zweite Stufe zur Anwendung ge-
langt, ergibt sich – wie bereits zuvor – aus folgender
Überlegung: Da bei einem Grundstückswert von
E 833.333,33 die maximale Steuerersparnis E 1.250,–
beträgt, die negative Steuerwirkung auf der zweiten
Stufe hingegen maximal E 1.500,– muss der Grund-
stückswert auf der zweiten Stufe liegen. Das Stiftungs-
eingangssteueräquivalent ergibt sich wiederum als Un-
terschiedsbetrag zwischen Grundstückswert und Ge-
genleistung (dh 30% vom Grundstückswert) multipli-
ziert mit dem Steuersatz.

Diese Lösung ergibt sich auch aus der folgenden
Überlegung: Der entgeltliche Erwerb wird dann steuer-
günstiger, wenn beim teilentgeltlichen Erwerb die
Steuer gleich hoch ist wie bei einem rein entgeltlichen
Erwerb. Der entgeltliche Teil beim teilentgeltlichen Er-
werb ist bereits per definitionem stets gleich hoch be-
steuert wie derselbe Teil beim entgeltlichen Erwerb. Im
Ergebnis ist daher zu untersuchen, wann der unent-
geltliche Teil gleich hoch besteuert ist wie ein entgeltli-
cher Erwerb. Dies wurde eingangs für die Gegenüber-
stellung zwischen unentgeltlichem und entgeltlichen
Erwerb bereits gelöst: bei einer Bemessungsgrundlage
von E 375.000,–. Da beim steueroptimalen teilentgelt-
lichen Erwerb ab einem Grundstückswert von rund
E 833.333,33 der entgeltliche Teil stets maximiert ist
(dh 70% des Grundstückswerts beträgt) und folglich
der unentgeltliche Teil 30% des Grundstückswerts aus-
macht, ergibt sich der Grundstückswert, ab dem ein
entgeltlicher Erwerb stets steuergünstiger ist als ein
teilentgeltlicher Erwerb, ebenfalls wie folgt:44)

Gleichung 11: Ermittlung Grundstückswert, ab dem entgeltli-
cher Erwerb steueroptimal ist

D. Auswirkungen auf andere Steuern
Wie sich zeigt, kann bei Vereinbarung einer entspre-
chenden grunderwerbsteuerlichen Gegenleistung die
GrESt bei Grundstückszuwendungen an Privatstiftun-
gen gemindert werden. Bei der Optimierung der GrESt
sollte jedoch nicht übersehen werden, dass die Verein-
barung von Gegenleistungen in anderen Steuern zu
(möglicherweise) unerwünschten Steuereffekten füh-
ren kann. So darf etwa darauf hingewiesen werden, dass
im Ertragsteuerrecht in aller Regel ein entgeltlicher
Vorgang ab einer Gegenleistung von mehr als 50%
desWerts angenommen wird, darunter ein unentgeltli-
cher Vorgang vorliegt.45) Darüber hinaus ist der Begriff
der Gegenleistung im Ertragsteuerrecht nicht derselbe
wie in der GrESt.Während bei Letzterer vor allem auch
vorbehaltene Nutzungen (Fruchtgenussrechte, Wohn-
rechte) zur Gegenleistung zählen, kommt es bei einer
Übertragung eines Grundstücks an eine Privatstiftung
unter Zurückbehalt eines Fruchtgenussrechts dazu,
dass die Privatstiftung ertragsteuerlich nur um den
(umdas Fruchtgenussrecht verminderten) Vermögens-
wert bereichert wird.46) Des Weiteren ist zu beachten,
dass nach § 27 Abs 5 Z 7 Satz 2 EStG auch alle Vorteile,
die der Zuwendende durch die Zuwendung an die Pri-
vatstiftung (etwa durch Mitübertragung von Schulden,
Bezahlung eines sehr geringen Kaufpreises) erzielt, als
steuerpflichtige Zuwendungen von der Privatstiftung
gelten. Eine Ausnahme besteht nur bei „der Zuwendung

42) Würde eine höhere Gegenleistung als der Grundstückswert verein-
bart, wäre diese Gegenleistung der GrESt zugrunde zu legen und
sich entsprechend die Bemessungsgrundlage erhöhen. Für die Be-
rechnung wird jedoch davon ausgegangen, dass die Gegenleistung
maximal dem Grundstückswert entspricht, was bedeutet, dass der
Grundstückswert als (Mindest-)Bemessungsgrundlage herangezo-
gen wird.

43) 70% von E 1.250.000,–. Würde eine höhere Gegenleistung verein-
bart, wäre der Erwerb bereits als entgeltlich einzustufen.

44) Hochrechnung des Anteils von 30% am Grundstückswert auf
100%.

45) StiftR 2009 Rz 191; vgl weiters EStR 2000 Rz 7002 zur Rentenbe-
steuerung bei der Übertragung von Einzelwirtschaftsgütern; Quant-
schnigg/Schuch, Einkommensteuer-Handbuch (1993) § 24 Rz 9.1
und § 30 Rz 7; Kirchmayr/Perl in Doralt/Kirchmayr/Mayr/Zorn
(Hrsg), EStG § 31 Rz 44 (Stand 1. 7. 2014, rdb.at).

46) StiftR 2009 Rz 222.
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von Grundstücken mitübertragenen Belastungen des
Grundstückes, soweit sie mit dem Grundstück in unmit-
telbarem wirtschaftlichem Zusammenhang stehen“
(§ 27 Abs 5 Z 7 letzter Satz EStG), womit nachMarsch-
ner47) Anschaffungs- und Herstellungsverbindlichkei-
ten gemeint sind, die bloße Belastung eines Grund-
stücks mit einer Hypothek reiche für einen unmittelba-
ren wirtschaftlichen Zusammenhang nicht aus.48)

Vor allem im Zusammenhang mit einem vorbehal-
tenen Fruchtgenussrecht ist zu beachten, dass ein
nachträglicher Verzicht auf ein vorbehaltenes Nut-
zungsrecht zu einer stiftungseingangssteuerpflichtigen
Zuwendung an die Privatstiftung führt.49) Hier wäre
eine Gestaltungsvariante, das Fruchtgenussrecht auf
die Lebensdauer (etwa des Stifters) zurückzubehalten;
bei Ableben (und somit Erlöschen) des Fruchtgenuss-
rechts kommt es nämlich nach hM zu keiner Bereiche-
rung der Privatstiftung und somit zu keinem Anfall
von Stiftungseingangssteuer.50)

Für die USt ist zu beachten, dass die (nach umsatz-
steuerlichen Gesichtspunkten) unentgeltliche Übertra-
gung eines umsatzsteuerpflichtig vermieteten Grund-
stücks unter Lebenden nach § 3 Abs 2 UStG zu einer
Eigenverbrauchsbesteuerung führen kann.51) Optiert
der Übergeber in der Folge zur Steuerpflicht nach § 6
Abs 2 UStG und wird die USt nach § 12 Abs 15 UStG
an die Privatstiftung weitergeleitet, stellt diese weiter-
geleitete USt eine Gegenleistung im grunderwerb-
steuerlichen Sinne dar,52) welche Einfluss auf die Höhe
des Stiftungseingangssteueräquivalents bzw überhaupt
auf die Frage hat, welche Art von Erwerb vorliegt. Dies
ist vor allem deswegen bemerkenswert, weil bei einer
Vorsteuerabzugsberechtigung der Privatstiftung (wel-
che bei einer Beibehaltung einer allfälligen Wohnungs-
vermietung wohl gegeben ist) dies zu keiner (endgül-
tigen) Umsatzsteuerbelastung führt,53) mitunter aber in
einer niedrigeren GrESt resultiert.54)

E. Ergebnis
Eine Grunderwerbsteueroptimierung bei Zuwendun-
gen von Grundstücken an Privatstiftungen ist wie folgt
möglich. Bei einem ex lege unentgeltlichen Erwerb von
Todes wegen (§ 7 Abs 1 Z 1 lit b GrEStG) fallen GrESt,
berechnet nach dem Stufentarif vom Grundstückswert
und ein Stiftungseingangssteueräquivalent iHv 2,5%
auf den Unterschiedsbetrag zwischen Grundstücks-
wert und Gegenleistung, an. Das Stiftungseingangs-
steueräquivalent kann daher bei einer entsprechenden
Gegenleistung – bis auf null – reduziert werden.

Bei allen anderen Erwerben (vor allem unter Leben-
den) wird die Einteilung des Erwerbs in Abhängigkeit
von der Gegenleistung getroffen. Durch Vereinbarung
einer entsprechenden Gegenleistung kann die anfal-
lende GrESt minimiert werden. Wie dieser Beitrag
zeigt, ergeben sich in diesem Fall folgende – steuerop-
timale – Erwerbsformen:
Ü Bis zu einemGrundstückswert von rundE 485.714,29

ist ein unentgeltlicher Erwerbmit einer Gegenleistung
iHv 30% des Grundstückswerts optimal.

Ü Ab einem Grundstückswert von rund E 485.714,29
bis rund E 833.333,33 ist ein teilentgeltlicher Er-
werb mit einem unentgeltlichen Teil iHv
E 250.000,– optimal.

Ü Ab einem Grundstückswert von rund E 833.333,33
bisE 1.250.000,– ist ein teilentgeltlicher Erwerb mit
einer maximalen Gegenleistung (dh iHv 70% des
Grundstückswerts) grunderwerbsteueroptimal.

Ü Ab einem Grundstückswert von E 1.250.000,– ist
ein entgeltlicher Erwerb mit einer Gegenleistung
iHv maximal des Grundstückswerts grunderwerb-
steueroptimal.

Jedenfalls zu beachten sind allerdings bei der Grund-
erwerbsteueroptimierung Querwirkungen bei anderen
Steuern, was insbesondere zu ungewollten Realisie-
rungstatbeständen, Zuwendungen von oder an die Pri-
vatstiftungen führen kann. Die Möglichkeit der Wei-
terleitung von USt gem § 12 Abs 15 UStG bei einer
unentgeltlichen Übertragung mit Eigenverbrauchsbe-
steuerung kann hingegen – ohne endgültige Belastung
der Beteiligten – über die Reduzierung des Stiftungs-
eingangssteueräquivalents zu einer niedrigeren GrESt
führen, aber auch die Einstufung eines Erwerbs als un-
entgeltlich, teilentgeltlich oder entgeltlich beeinflussen.

Ü
Ü In Kürze
Grundstückszuwendungen an Privatstiftungen können in
Abhängigkeit vom Grundstückswert steueroptimal aus-
gestaltet werden. Zu beachten sind jedoch Querwirkun-
gen zu anderen Steuern.
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